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Wirtschaft Schweiz
Einwanderung: Entlastung für die
Altersvorsorge?

• Die kontinuierliche Zunahme der Lebenserwartung und die damit
verbundene schleichende Überalterung der Bevölkerung stellen
unsere Altersvorsorge vor immer grössere Herausforderungen.

• Eine anhaltend hohe Immigration kann die bevorstehenden
finanziellen Herausforderungen im Schweizer Altersvorsorgesystem
zwar lindern, keinesfalls jedoch vollständig beheben.

• Selbst bei bei anhaltend hoher Einwanderung sollten daher
Reformen, welche die sich abzeichnende Schieflage im
Schweizerischen Altersvorsorgesystem beheben, schnell und
entschlossen eingeleitet werden.

Dass die überstrapazierten Vorsorgesysteme der alternden Industrieländer
mit einer hohen Immigration von jungen Menschen - zumeist aus
„demografisch“ jungen Schwellenländern - vor dem finanziellen Kollaps
bewahrt werden könnten, ist eine These, welche in öffentlichen Debatten
immer wieder auftaucht. Wir wollen für den Fall der Schweiz dieser Frage
auf den Grund gehen. Zuerst schauen wir die Problematik aus einer
realwirtschaftlichen Optik an, also mit Blick auf die realen Verhältnisse
und Leistungen zwischen den Generationen. Danach betrachten wir
die finanzielle Dimension. Wir hinterfragen auf welche finanziellen
Mechanismen unsere Altersvorsorge baut und in wiefern sich diesbezüglich
Bevölkerungswachstum und Immigration entlastend auswirken.

Realwirtschaftliche Betrachtung
Zwei wesentliche Faktoren stehen hinter der Überalterung unserer
Gesellschaft. Erstens die stark gesunkene Geburtenrate. Gegenwärtig
bringt eine Frau in der Schweiz im durchschnitt noch 1,5 Kinder zur
Welt, 1970 waren es noch 2,1, was – ohne Immigration – für eine
Stabilisierung der Bevölkerung über lange Zeit ausreicht. Bei lediglich 1,5
Kinder pro Frau sinkt hingegen die Bevölkerung gezwungenermassen
über Zeit. Gegenwärtig ergibt sich aufgrund der hohen Geburtenraten
in den 50er und 60er Jahren eine sehr ungünstige demografische
Alterspyramide. Zweitens steigt die Lebenserwartung vor allem dank des
medizinischen Fortschritts kontinuierlich. Diese beiden Faktoren führen
dazu, dass das Verhältnis von Personen im erwerbsfähigen Alter (15
bis 64 Jahre) zu Personen im Rentenalter (über 64 Jahre) kontinuierlich
sinkt. Heute entfallen auf eine Person im Rentenalter knapp vier Personen
im erwerbsfähigen Alter (Abbildung 1). zum Vergleich: 1960 waren es
noch knapp sechs Erwerbspersonen, die für eine Person im Rentenalter
aufkommen mussten.
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Abbildung 1: Alterslastquotient in
verschiedenen Immigrations- resp.
Bevölkerungsszenarien
Anzahl Personen im erwerbsfähigen Alter (15-64 J.)
pro Person im Rentenalter (über 64 J.)
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In unserem Basisszenario (s. Abbildung 1) gehen wir davon aus, dass Gebur-
tenrate sowie Nettoimmigration so weiter laufen wie über die letzten zehn
Jahre. Dann sinkt der Alterslastquotient bis 2040 auf unter drei. 2040 wird
also ein Rentner durch nur noch drei Personen im Erwerbsfähigen Alter
getragen. Bereits in diesem Szenario wird die Schweizerische Bevölkerung
von heute rund 8 Mio. Einwohner wegen der anhaltend hohen Immigrati-
on auf 11 Mio. Einwohner ansteigen.

Wenn - wie im zweiten von uns analysierten Szenario - die Bevölkerung der
Schweiz bis 2040 die Grenze von 9 Mio. nicht überschreiten soll, müssten
die heute verzeichneten Immigrationszahlen spürbar sinken. In diesem Fall
sinkt jedoch der Alterslastquotient noch weiter und unterschreitet gegen
2040 die Marke von 2,5. Ein Rentner müsste dann zu diesem Zeitpunkt von
zweieinhalb Personen im Erwerbsalter getragen werden, was eine massiv
höhere "reale" Last darstellt.

Im dritten Szenario analysieren wir, was geschehen würden, wenn der
Alterslastquotient auf dem heutigen Niveau von 4 stabilisiert werden soll,
wenn also weiterhin vier Personen im Erwerbsalter für einen Rentner auf-
kommen sollen. In diesem Fall müsste die Immigration fast verdoppelt wer-
den und die Schweizer Bevölkerung würde bis 2040 auf 17 Mio. Einwohner
ansteigen. Ein derart dramatisches Bevölkerungswachstum hätte natürlich
gravierende Konsequenzen für Raumplanung und Infrastruktur und ist aus
heutiger Optik kein realistisches Szenario.

Schon diese einfachen Simulationsanalysen zeigen, dass es praktisch
unmöglich sein wird, die schleichende Überalterung der Bevölkerung mit-
tels Bevölkerungswachstum und Immigration aufzuhalten. Eine Analyse der
Altersstruktur der eingewanderten Personen zeigt ausserdem, dass sich das
Altersprofil der Immigranten seit der Einführung der Personenfreizügigkeit
mit der EU kaum verändert, ja aus einer Demografie-Optik sogar leicht
„verschlechtert“ hat (siehe Abbildung 2). Von 1992 bis 2001 kamen mehr
junge Menschen in die Schweiz als nach 2001. Das Altersprofil ab 2001
zeigt mehr Einwanderer im Alter ab 35 Jahre, hingegen weniger Jugend-
liche als vor 2001. Insgesamt kann somit aus diesen Überlegungen der
Schluss gezogen werden, dass eine hohe Immigration die demografischen
Alterungseffekte in der Schweiz zwar mildern, jedoch kaum wird aufhalten
können.

Abbildung 2: Altersstruktur der Einwanderer in
die Schweiz
%-Verteilung der Einwanderer nach Altersklassen
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Finanzielle Betrachtung
Auch auf der finanziellen Ebene unserer Altersvorsorgesysteme zeigt sich
die zunehmende Überalterung der Gesellschaft. Neben der steigenden
Langlebigkeit, wirken sich die seit der Jahrtausendwende extrem tiefen
Renditen an den Anlagemärkten zunehmend negativ auf die finanzielle
Situation der Altersvorsorge aus. Bei der Frage, inwiefern sich eine höhe-
res Bevölkerungswachstum infolge hoher Immigration auf die Nachhaltig-
keit unserer Altersvorsorge auswirken, ist zwischen den zwei Säulen zu
unterscheiden: die erste Säule mit AHV/IV, die nach dem Umlageverfahren
finanziert wird und die zweite Säule der Pensionskassen, die mittels Kapi-
taldeckungsverfahren finanziert werden.

Grundsätzlich kann eine höhere Immigration eher bei der ersten Säule
für eine gewisse finanzielle Entlastung sorgen, denn beim Umlageverfah-
ren werden die Renten der Bevölkerung im Ruhestand direkt über Trans-
ferzahlungen von der aktiven Bevölkerungsschicht getragen. Hier dürfte
eine hohe Immigration von jungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften eine
gewisse Entlastung bringen. Aber wie schon im ersten Abschnitt erläu-
tert, dürfte eine anhaltend hohe Immigration lediglich eine leichte Ent-
lastung bringen. So zeigen Simulationen zur Entwicklung des AHV-Aus-
gleichsfonds[1], dass selbst eine erhöhte Einwanderung die vollständige Ero-
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sion der im AHV-Ausgleichsfonds enthaltenen Mittel bis 2025 lediglich um
zwei, allenfalls vier Jahre hinauszögern kann.

Die finanziellen Ungleichgewichte in der zweiten Säule (BVG) sind mittels
höherer Immigration noch weit weniger abwendbar als diejenigen in der
ersten Säule. Dies hat damit zu tun, dass die zweite Säule durch das Kapital-
deckungsverfahren finanziert wird, wie das in Abbildung 3 schematisch aus
Optik eines einzelnen Versicherten für das BVG-Obligatorium dargestellt
ist[2]. In unserem Beispiel betrachten wir einen Lohnbezüger, der mit 20 Jah-
ren ein Jahreseinkommen von 58'000 CHF verdient und danach sein Ein-
kommen jährlich um 1'000 CHF steigern kann. Die jährlich von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer entrichteten Beiträge kumulieren sich über Zeit in Form
von Altersgutschriften und zusätzlich der jährlichen Mindestverzinsung von
1,5% bis zum 64. Altersjahr zu einem Alterskapital von gut 500'000 CHF.
Dieses wird beim Eintritt ins Pensionsalter zum Umwandlungssatz von künf-
tig 6,8% in eine lebenslange Rente umgewandelt. Das nach jährlicher Aus-
schüttung der Rente verbleibende Alterskapital wird weiterhin mit dem
Mindestzinssatz von 1,5% verzinst.

Das strukturelle Problem wird in der Grafik klar verdeutlicht. Da die durch-
schnittliche Restlebenserwartung im Alter von 65 Jahren heute bei über 20
Jahren liegt, beziehen die Rentenbezüger im Durchschnitt deutlich mehr
Kapital als sie effektiv angespart haben. Im hier dargestellten Fall, “über-
zieht“ der Versicherte bei einer durchschnittlichen Rentenbezugsdauer von
20 Jahren sein Kapital von 570'000 CHF um massive 180'000 CHF. Bei
anhaltend tiefer Verzinsung wird somit die zweite Säule schleichend aus-
gehöhlt. Es müssten zur Widerherstellung des finanziellen Gleichgewichts
entweder der Umwandlungssatz deutlich gesenkt oder das Rentenalter
stark erhöht werden. Auch eine Kombination von tieferem Umwandlungs-
satz und höherem Rentenalter kann die Situation nachhaltig entschärfen.

Abbildung 3: Simulationsbeispiel für einen Versicherten im BVG-Obligatorium
Verlauf des Alterguthabens im Zeitablauf (in CHF)
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Wie erwähnt, kann ein höheres Bevölkerungswachstum infolge hoher
Immigration gegen die dargestellten strukturellen Problem in der zwei-
ten Säule nur wenig Abhilfe schaffen. Eine stärkere Einwanderung könnte
allenfalls die durchschnittliche Altersstruktur der Pensionskassen leicht ver-
bessern, wodurch künftige Sanierungsmassnahmen in der zweiten Säule
auf mehr Schultern verteilt würden. Dies darf jedoch keine Entschuldigung
dafür sein, die dringend notwendigen Reformen im Bereich der Altersvor-
sorge auf die lange Bank zu schieben.

Fazit
Insgesamt kommen wir zum Schluss, dass eine anhaltend hohe Immigration
die bevorstehenden finanziellen Herausforderungen im Schweizer Alters-
vorsorgesystem zwar lindern, keinesfalls jedoch vollständig beheben kön-
nen. Selbst bei bei anhaltend hoher Einwanderung sollten daher Reformen,
welche die sich abzeichnende Schieflage im Schweizerischen Altersvorsor-
gesystem beheben, schnell und entschlossen eingeleitet werden.

Quellenverzeichnis

[1]Avenir Suisse (Sept. 2011): http://www.avenir-suisse.ch/10146/ahv-sze-
nario-nach-wunsch/

[2] „Das Vorsorgesystem der Schweiz“, UBS CIO WM Reserach, 21.9.2012
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Anhang
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